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Der Geist des Konzepts besteht In einer schwerlastig lechnokraHscn,·of1&AtieÄBA EiFlsteUttngo:·-AII··das 
und nur das Ist fUr die Studien gut, was sich nach dessen Abschluß möglichst direkt und schnell öko-
nomisch umsetzen läßt. 
Nun Ist das Ziel einer optimalen Effizienz der Studien, und damit selbstverständlich auch der an Be
rufsbildern orientierten Effizienz. bei allen Betroffenen (Gesetzgeber, Verwaltung, Hochschullehrer, 
Studierende) unumstritten. 
Dies darf jedoch nicht Im Sinne der Verkürzung des Bildungsauftrags der Universitäten interpretiert 
werden. 

Bildung Im Sinne dieses Bildungsauftrages erschöpft sich nicht In Berufsausbildung, So spricht 
selbst der vonlegende Entwurf In der Anlage 1 (5. 3 ff.) bel der Charakterisierung der einzelnen Stu
diengruppen von Berufsvorbildung, In der Mehrzahl der Fälle von wissenschaftlicher. 8erufsvorbil. 
dung. Interessanterwelse sollen ausgerechnet die Ingenleurwissenschaftlichen Studien zusätzlich der 
natulWIssenschaftlichen Grundausbildung dienen; ebenso wird analog fUr die medizinischen Studien 
der "ElWerb der medizinrelevanten naturwissenschaftlichen und humanwissenschaftlichen Grund· 
kenntnisse" beansprucht. 
Was ist mit den anderen Studiengruppen? MOssen wir im Sinne des Bildungsauftrages der Universi
täten nicht sagen: Jedes studium an einer Universität dient der wissenschaftlichen Grundausbildung 
und der wissenschaftlichen Berufsvorbildung. Im anderen Fall scheint ein Abgleiten in die Zielsetzun
gen einer Fachhochschule unausweichlich. 

Der vorliegende Entwurf vermeidet es. sich Ober den BIldungsauftrag der Universitäten allgemein 
Gedanken zu machen. Das AHStG - das ersatzlos gestrichen werden soll - spricht von Bildung 
durch Wlaaenschatt. 
Wissenschaft sowie die sich von ihr her herleitende Bildung besteht allgemein im Erkennen dessen, 
was Ist, genauer was In Wahrheit ist. Es gehl um die Wahrheit dessen, was Ist, was wirklich ist im 
Sinne der verschiedenen WIrklIchkeitsbereiche. welche sich als die Gegenstände der einzelnen Wis
senschaften von der Physik bis zur Theologie darbieten; und zwar zunächst unabhängig von einem 
Transfer der wissenschaftlichen Erkenntnis in gesellschaftliche Praxis. 
Man komme hier nicht vorschnell mit dem elfenbeinernen Turm! 
Es muß als wesentlich zur Würde des MenSChen gehörig angesehen werden, der Wahrheit - wo 
Immer sie sich darbietet - Ins Auge zu sehen, unabhängig davon, ob Wahrheit sich als unmittelbar 
praktisch verwertbar darbietet, unabhängig auch davon. ob Wahrheit als unangenehme Wahrheit 
Verdrllngungstendenzen zum Opfer zu fallen neigt. Zugleich Ist damit nichts dagegen gesagt, daß 
sich Wahrheit als Ergebnis wissenschaftlicher Erkenntnis ebensosehr unter bestimmten Bedingungen 
und Zielvorstellungen In menschliche Praxis zu Obersetzen hat. 
Wissen steht In der Spannung, einerseits Wissen dessen. was ist, zu sein, und andererseits in Han
deln UberfUhrbares Wissen zu sein. Wissen ausschließlich oder schwerpunktmäßIg als Ins Handeln 
UberfUhrbares Wissen aufzufassen, hieße. dieser Spannung als zur menschlichen Würde und condi
tlon humaine gehörig zu nivellieren. Der Begriff von Wissenschaft und Bildung erwiese sich darin als 
verkUrzt. 

E.s muß unserer Auffassung nach dieser umfassende BildungsbegrIff Im Sinne des Bildungsauftrages 
der Universitäten ebensosehr fOr die Diplomstudien und nicht erst für die Doktoratstudien in An
spruch genommen werden. Denn einerseits muß ja bereits fOr Studierende. welche nur bis zum Di
plom gehen. der Bildungsauftrag erfOlit werden. Zum anderen bauen ja die Doktoratstudien auf den 
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DIplomstudien auf und es erscheint undenkbar, daß den DOktoratstudien ab einer Stunde Null gleich
sam ein neuer Geist eingeblasen werden könnte. 

Dieser Geist des Grundkonzepts Im vorliegenden Entwurf äußert sich U.a. grell 
1. In der Konzeption des Verwendungsprofil. 
"Die Bestimmungen Ober das Verwendungsprofil sind das KemstOck der Studienreform" (Teil C, zu § 
4 S. 17) In dieser Konleption • dieser. d.h. ohne weitere Differenzierung - zeigt sich deut/ich die Ab
sicht der Verkürzung bzw. Reduktion des Wissenschafts-- und Bildungsbegriffes auf die ökonomische 
Ebene. 
2. In der Stellung und zugedachten Rolle der - jetzt Kulturwlssenschaften genannten - Gelsteswls
senschaft.n. Diese erscheinen herabgewurdlgl insbesondere durch die dramatische VerkOrzung der 
Studiendauer sowie ebensosehr durch Wegfall der Kombinationspfllcht und damit das Fehlen Jegll
cner Querverbindung zwischen den einzelnen Studien. Die geisteswissenschaftlichen Studien werden 
so zu einem Kurzstudium degradiert. 

Punkt6: 
1. AuftBilung Dlplom- und Doktoratstudium 
1.8. Bloße Verkarzung einer urspranallchen Verfangerung des Studiums (bezogen auf altes Doktorat
studium) 
1.b. SemesfefSuftellung zwischen dl6sen beiden Studien unvariabel. 
1.c Verschiedene StudIenprofile, d.h. Defin;tion des StudieninhaltBs einmal berufsbezogen 
(Arbeitsmarkt), das anc/er9 Mal wlssensChaftsbezoaen (Unlversitl1t) 

2. DIese Auftrennung unkoordlniert mit Dreiteilung des Studienplanes 
2.8. WahlfScher schaffen erst eigentllohes Serufsprofi/ fOr den Studenten, d_h. nur hier sinnvolle Inter
vention des Arbeitsmarktes. Keine praktische Einsicht der Studenten (Praktika) 
2.b. Gerade Wahlfacher sollten InterrJisziplinaritst ermlJgfichen, d.h. dieser Facherbereloh sollte nicht 
a/leln Innerhalb der jeweiligen studlenrlchtung regulierl werden. 

3. Keine BerlJOkslchfigung der tatsSchlichen StudlensRuation, daher alle sog. Verbesserungen nicht 
aus einer Besfandsaufnahmej sondern aus abstrakt barokratIschen Obarlegungen (z.B. Einsparun
gen). Es gibt keine EvafulerunQ der bisherigen Situation, daher auch keine DlfferenzierungsmdglJohkelt 
der Kritik sm Bestshftnaen, sondem nur globale VelWerfung. 

Kommentar: 

1. Der vorliegende Entwurf eines UniStG Obemimmt aus der vorgängigen Studienordnung ohne wei 4 

tara Problematlslerung die Aufteilung In Diplom- und Doktoratstudium. Damit werden zwei unter
schiedliche AusriChtungen des Studiums ver1<oppelt: die berufliche Orientierung des Diplomstudiums 
und die wissenschaftliche des Doktoratstudiums. Die Unterschiede werden weder benannt, noch in 
Irgendeiner Weise berücksichtigt, mOßten aber naturgemäß in die Studienordnungen einfließen. Au
ßerdem wird die Kompetenz der "Beratung" zu bedenken sein, denn die Im Vorschlag genannten 
außerunlversitären, der "Wirtschaft" verpflichteten Fachleute, die verpflichtend beizuziehen sind, 
können sachlich nur fOr die DIplomstudien (wo nach Kant die "Geschäftsmänner" der Wissenschaften 
ausgebildet werden) ratgebend tätig sein. 

1.a. BerOcksichtigt man die Geschichte der neueren Studienreformen. so wurde mit der ElnfOhrung 
der Orplomstudienordnung eine Verlängerung der Gesamtstudiendauer (d.h. für das Doktorat) eta
bliert (von 8 auf 12 Semester). Die gegenwärtige Verkürzung ist also nur relativ und betrifft auch nur 
das Diplomstudium. Diese VerkOrzung ist außerwissenschaftlich begründet (VerkOrzung der Stipendl
entelt), also ausschließlich von der Ordnung der Staatsausgaben her gesehen. d.h. auch nicht von 
den Erfordernissen eines Art:>eitsmarktes. Auch liegt dem Entwurf Insgesamt keine Evalulerung der 
alten 5tudienordnung zugrunde, so daß die Mangel nur vermutet werden können. Die Bestimmung 
der Erfordernisse eines Arbeitsmarktes werden BuS naheliegenden Gründen an die benannten Fach
leute der Wirtschaft delegiert. Abgesehen davon, daß hier eine völlig differente Zeitlichkeit zusam
menstößt (zwischen Arbeitsmarkt und BIldungssystem), begibt man sich auch der Möglichkeit einer 
vom BIldungssystem aus Initiierten Veränderung des Arbeitsmarktes selbst In allen entwickelten In
dustrleländem wird der gegenwärtige und kOnftige Arbeitsmarkt von der Struktur der Wlssensproduk
tiOr'l aus entworfen. DI6se Ist aber In hohem Maße von der Grundlagenforschung bestimmt. 
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1.b. Die fixe Zuordnung von PflIchtsem8stem scheint für viele Studien nicht sinnvoll zu sem. Gerade 
In jenen Wissenschaften, die keine einfache Berufsentsprechung kennen. wie zB. die Philosophie, 
sollte die Möglichkeit der Variabilität der inneren Studienzeit möglich sein. dh. etwa für das Diplom
studium 8 Semester anzusetzen und Wr das Doktorat nur 2. Das würde eine gewisse inhaltliche Ein
flußnahme ermöglichen, nämlich von den durch die Wissenschaft selbst definierten Anforderungen 
her auch die Dauer des Studiums zu bestimmen und sie nicht formal vorzugeben. 

2. Die benannte Auftellung in Diplom- und DOktoratstudium wird von der Zuordnung der Fächer 
durchkreuzt: die Kemf'cher müssen von der Wissenschaft selbst als ihr "Minimum" definiert werden, 
die Schwerpunktfächer bieten dem Institut Gelegenheit zu Spezialisierung und Profillerung, während 
die Wahlfächer das eigentliche Berufsbild des Studierenden (auch sein wissenschaftliches Profil) 
formieren. Daher erscheint eine Beratung der außeruniversitären Fachleute nur fOr die Wahlfächer 
möglich. Gerade hier aber erscheint eine bloße "Beratung" nur zu wechselseitigen MIßverständnissen 
Anlaß zu geben, denn wichtiger wären praktische EInsichtnahmen In mögliche 8erufsfelder noch im 
Rahmen des Studiums. um allenfalls entsprechende Änderungen vorzunehmen. Solche neuen Aus
richtungen sind aber vermutlich nicht In einer gegebenen Studienrichtung zu bewerkstelligen. sondern 
nötigen zu einer gewissen Interdlszlplinarität. Gerade diese aber ist nach dem vorliegenden Entwurf 
nicht möglich (Entfall des Zweitfaches). 

3. Es erscheint befremdlich. daß wesentliche Daten für eine Strukturreform Im Bereich der Universitä· 
ten In dem Gesetzesentwurf offensichtlich keine Berilckslchtigung fanden. Das geht zum einen aus 
der Bemerkung, daß die Arbeitsgruppe >Studienreform 11< ihre aeratungen nicht abschließen konn
te, hervor. Zum anderen wurden an den Universitäten noch keine relevanten Erhebungen zur Evalu· 
lerung der Situation durchgefUhrt. Dadurch wird verständlich, warum in dem Entwurf keine Dif
ferenzlerungsrnOglichkelt der Kritik am Bestehenden möglich war. sondern nur eine globale Verwer
fung - angelelgt durch eine lose Aufllstung von SChlagwörtern ZU Beginn das Teils C. 

4. Der vorgeschlagene Name >Kulturwlssenschaftliche Studien< Ist unglücklich. denkt man an den 
Gebrauch des Terminus >cultural studies<, welcher die Philosophie ebensowenig umschließt wie 
etwa die SprachausbIldung. 

Zum Fach Philosophie 

I. Verw.ndunglprofll (vgl. §4, §5(2) und §6(2» 
Das fOr die Erstellung der Studienpläne der einzelnen Institute einzubeziehende sogenannte Verwen
dungsproflI, das deutlich auf die MItsprache von fachfremden Interessenvertretungen (Im besonderen 
der Wirtschaft) hin orientiert ist. datf nicht obligatorisch elngefOhrt werden. 

E. drohen: Eingriffe In die Autonomie der Universitäten 
R.duktJon der Universitätsstudien auf Berufsaulbildung bzw. Berufsvorbildung 
Einseitige Unterordnung unter eine bestimmte wirtschaftliche Logik 

Der Arbeitsmarkt Ist nicht zu planen. In einem marktwirtschaftlichen System muß das Risiko der 
Berufswahl bei den Studierenden liegen. Die Studienpläne sind nach rein wissenschaftlichen Krite
rien zu gestalten. Da die Studentinnen an Ausbildungen interessiert sind. welche ihre Chancen sm 
Arbeitsmarkt verbessern, werden sie durch die Erfahrung angezogen, daß bestimmte Studiengänge 
zu beruflichem Erfolg fUhren. Oie Ausstattung der Institute hat sich wieder an der Zahl der Studieren
den zu orientieren. So liegt es Im EIgeninteresse der Institute, Studentinnen anzuziehen. 

Der wirtschaftliCh orientierten Tendenz entspricht es. daß im neuen UniStG die Angabe von Grund
.1ltzan undZitl.n der Unlve~ltätsstudlen, wie sie das AHStG 11 definiert. fehlt. Weder die Lehr
und Lernfreiheit, noch die Bedeutung der Vielfalt von wissenschaftlichen Lehrmeinungen und Metho
den, noch die Förderung kritischen Denkens werden als Ziele festgehalten. Es gilt. die Freiheit der 
WilS.nlchaft und Forschung hervorzuheben, daher sind einschlQgige Paragraphen des AHStG 
unb6dlngt einzufordern. 

11. 8tudlendau.r (vgl. tOr die Philosophie Teil 8, 2.2.26) 
Kulturwlssenschaftliche DIplomstudien; 8 8emestor (ausgenommen Psychologie) 
Kulturwlssenschaftllche Doktoratstudien: 10 Semester 
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Argumente gegen die Kürzung d •• Olplomatudluma: 

a) - Jede fundierte/quallfiz.l.rt. Ausbildung ist entschieden gefäh(det. 
- Angesichts des Zeitdrucks wird Anpassung forciert, wird kritisches Denken, eingehende 

Auseinandersetzung mit Sprachen/Kulturen und mit alternativen Gesellschaftskonzepten minimiert. 
Im be50nderen könnte die Frauenforschung in den Hintergrund gedrängt werden. 

- DI .. ertatlon.f.hlgk.it Ist nicht gegeben. 
- Die einheitliche Mlndeststudlondauer fOr alle kulturwissenschaftlichen Studien erscheint 

als un.lnnlg. Automatik. Ein unv8(atlndllcher Widerspruch des Entwurfs liegt auch darin, daß 
das Studium der Philosophie aur sechs Semester, das der Philosophie an der kathollsch.theologi
sehen Fakultät auf acht Semester bemessen Ist. 

b) -International gesehen ist die Gleichwertigkeit und Konkurrenzfähigkeit österrelchlscher 
kulturwlssenschaftllcher DIplomstudien unter solchen Bedingungen nicht mehr glaubwUrdlg. 

- Österreich erfOl1t nur die MInimalforderung der EU-Regelungen. Kaum ein anderes EU· 
Land gibt sich mit dieser MInimalforderung zufrieden. (vgl. etwa: L8nguage Studies in Higher EduC8-
tion in Europe. National Reporls Prepared 'or 8 Conference on Lanouage Sfudies in Europe, Co-ope
ration ind Highsr Educatlon. Held st Stockholm Unlverslty, ~·10 June 1995) 

-Schon jetzt scheint sicher, daß dem "österr.ic:hischenlt Magisterium intemationale Aner
kennung v.rsagt werden WOrde. (Noch Zu bedenken wäre die Umfrage von Prof. Rollett) 

- österreichische Kulturwlssenschafterlnnen könnten In Isolation geraten, da das Mißver
hältnis bezOg lieh der Internationalen Anblndung zunimmt. Österreich wäre auf dem besten Weg, ein 
"Entwicklungsland" zu werden, jedenfalls ein Sehlu&lic::ht in Europa darzustellen. 

c) • Es wird unmöglich sein, In der gesetzlich vorgegebenen Studienzeit gute DlplomaJ'belten 
bzw. Dissertationen zu verfassen. Studentinnen werden also dia Zeit überziehen mOssen. Damit be
deutet die Maßnahme der Kürzung vor allem auch eIne Benachteiligung der sozial Schwächeren. 
sofern ja SOllallelstungen wie FamIlienbeihIlfe etc. an die vorgesehene Studiendauer gekoppelt wer· 
den. Auf diese Welse wären fOr eine nicht wUnschenswerte Selektion der Studentinnen die Wei
chen gestellt. 

01. genannt.n Geslchtlpunkte gelten im wesentlic:hen auch für das Dokto(atstudlum. 

Auch beim L.ehramtastudlum ist die zu knapp angesetzte Studlenz.elt einzuklagen. Darüber hinaus 
aber wäre eine R.fonn der Lehramtsstudien erfordertich. 

111. Abschaffung der Kombinationipflicht (ausgenommen Lehramt) 

Es bestehen sachlich gute Gründe, die KombinationspflIcht bzw. Kombinationsmöglichkeit nicht zu 
at,..lchtn. 
Interdlnpllnarltät Ist ein besonders wichtiges Moment im Rahmen der kulturwissenschaftlichen 
Studien. Die Bildungspolitik sollte auf Kombinationserweiterung gerichtet sein (wie es etwa In d~r 
Schweiz der Fall Ist, wo auch interfakultäre Kombinationen gefördert werden. Vgl. Language Sfudies 
... ) statt einschränkende einseitige Konzepte vorzuschreiben. Die Berufschancen sind höher, wenn 
durch Kombination ein zweites Standb.ln gegeben Ist. Das Fallen der Kombinationspflicht bringt 
auch deutliche Nachteile rar die Fl'auenforschung, die In ÖsterreiCh vor allem Uber die Kombinati
onsprogramme wahrgenommen wird. 

IV. Weitere Mängel des Entwurfs: 

a) - Sprachliche Regelungen: Wir plädieren dafOr, daß die weibliche Sprachform bei Perso· 
nenbezelchnungen durchgehend verwendet wird. Weiters Ist die Bezeichnung "andere Fremde" für 
Nlcht~eWR-BOrger zumindest Irritierend. 

b) - Rechte der Studierenden: 
Eine Reihe von grundlegenden Rechten, dIe das geltende AHStG fonnuliert, werden im Entwurf 
nicht .rwMhnt, wie z.B.: 

- t..-.I. Wahl dei 8tudlenortts; 
- trele Wlhl des Studiums; 

4 

432/SN-54/ME XIX. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original)4 von 5

www.parlament.gv.at



... 

• Recht, DIplomarbeiten und Dissertationen In Fremdsprachen abfassen zu können; 

Andere Rechte sind unverständlIcherweise einschränkend formuliert, wie z.B.: 
• Das Im AHStG verankerte Recht, Lehrveranstaltungen nach freier Wahl zu besuchen, 

wird auf das Recht auf Wahl der Lehrveranstaltungen des gleichen Faches reduziert. 
• Oie Zulassung zum selben Studium an mehreren Universitäten wird Im Entwurf aU8ge~ 

schlossen, was Insbesondere belDoktoratstudlen eine völlig unsachliche Einschränkung ist. 
~ FOr die Zulassung zum Studium kann nicht die besondere Universitätsreife Voraussetzung 

sein, wie der Entwurf das vOl'Sleht, weil in diesem Fall rechtliche und soziale Nachteile entsUlnden 
(Betroffene wOrden zwischen Matura und Inskription finanziell und rechtlich ohne jegliche Abslehe
rung sein). 

• Wir vermissen Im Entwurf eine Bestimmung über Beurlaubungi- und Karenllerungs. 
mögliehk.ittn. 

Wien, 3. November 1995 

FOr die Studienkommission Philosophie-Diplom 

rJPvV Ivt~~ 
Dr. Wemer Gabrlel 

Vorsitzender 
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